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Betrifft: Entwurf einer Novelle zum Arbeitslosenversiche�ngsgesetz 1977 
Stellungnahme 

Namens der Österreichischen Caritaszentrale sage ich Ja zu diesen 
Punkten, die Armut infolge von Arbeitslosigkeit vermindern helfen. 

Ich verweise hier auf das von der Caritas ausgearbeitete Papier 
"Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut", das bereits vor einiger 
Zeit an verschiedene Ämter und politische Instanzen geschickt 
wurde und das ich beilege. 

Besonders möchte ich auf unseren Wunsch nach einer Besserstellung 
von Familien mit mehreren Kindern hinweisen. Hier wäre eine 
Erhöhung des Kinder-Zuschusses über die Familienbeihilfe hinaus 
zu berücksichtigen. 

Mit den besten Grüßen 

Wil·L 
Ing. Karl Schinko 
Generalsekretär 
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MASSNAHMEN lUR EINDÄMMU� G DER ARMUT IN ÖSTERREICH 
-------------------------------------------------

Die österreichische Caritas hat die Erfahrungen aus der täg­
lichen sozialcaritativen Tätigkeit gründlich reflektiert und 
dabei Entwicklungen zu mehr Armut festgestellt. lur Eindämmung 
dieser Entwicklung bzw. zur Verbesserung der Situation vieler 
von Armut bedrohter Menschen sind einige Maßnahmen dringend 
nötig. 

1. ARBEIT: 

Das grundlegende Recht auf Arbeit und alle damit zusammen­
hängenden Beschäftigungsprobleme sollten auf dem Hintergrund 
eines weitgefaßten Begriffes Arbeit diskutiert und gelöst 
werden. Arbeit im Sinne von "mit Geld abgegoltene leistung" 
erscheint hier zu eng, insbesondere dann, wenn von der Höhe 
der Bezahlung die Wertschätzung der jeweiligen Person abge­
leitet wird. (l.B. Arbeit der Hausfrau und Mutter). 

Die Verteilung der Arbeit und des Einkommens ist unter dem 
Gesichtspunkt eines familiengerechten Einkommens zu bewälti­
gen. 

Sehr viel Arbeit ist im Bereich der sozialen Dienste gegeben. 
Sie sollte durch Änderung der Steuergesetzgebung ermöglicht 
werden. (Z.B. Lohnsteuerbefreiung). 

2. SUBSIDIARITÄT: 

Für das Zusammenspiel von Staat einerseits und Familien, Per­
sonen und Personengruppen andererseits ist das Subsidiaritäts­
prinzip als die dem Menschsein am besten entsprechende leit­
linie zu beachten. Das heißt, der Staat soll möglichst konse­
quent die Eigenverantwortung fördern. Initiativen von Personen­
gruppen und Wohlfahrtsverbänden sowie der Kirche sollten als 
partnerschaftliches Angebot zur Mitarbeit geschätzt und ge­
fördert werden. So kann das Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" 
am besten realisiert werden. Diesem Prinzip widerspricht auch 
eine Rückverlagerung öffentlicher Leistungen in den Privatbe­
reich, wenn dieser zur Bewältigung von sich aus nicht in der 
Lage i�t. 

Die zunehmende Zentralisierung (z.B. zentrale Fonds, Vertei­
lung von Subventionen) beeinträchtigen die nötige Nähe zwi­
schen Helfer und Hilfesuchenden. 

Der Mißbrauch des'Sozialstaates ist zu verhindern. 

3. FAMILIE: 

Der Mensch braucht, damit'seine "Menschwerdung" und "kulturel­
le Geburt" gelingt, eine zuverlässige Gemeinschaft. Die Familie 
ist die bisher bewährteste Form dieser Gemeinschaft. Ihre Be­
drohung und Zerrüttung muß daher verhindert und alles zur Siche­
rung des Bestandes von intakten Familien getan werden. Die Er­
fahrung zeigt, daß die meisten Probleme der Menschen in zer­
rütteten Ehen und Familien wurzeln. 
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3.1 Das Wertbewußtsein bezüglich de� Familie muß angehoben 
werden durch: 

- prophylaktische Bildung der Jugend zur Verhinderung 
leichtsinniger Eheschließungen 

- Eheseminare, vor allem für junge Ehepaare 
- Familienberatungsstellen 
- Maßnahmen zur Anhebung der Wertschätzung der Tätig-

keit der Hausfrau und Mutter. 

Die an sich begrüßenswerte Förderung von Alleinerziehern 
ist in Abwägung des entscheidenden gesellschaftlichen 
Gutes Familie zu handhaben. 

3.2 Die wirtschaftliche Situation der Familie (unabhängig 
vom Wirtschaftsbereich ) ist durch Maßnahmen zur Siche­
rung eines familiengerechten Einkommens zu verbessern: 

Steuererleichterungen (Absetzbeträge) und Zulagen 
( Familienzulagen), gestaffelt nach dem Einkommen und 
gewichtet nach der Zahl der Kinder. 

Der Mindestlebensstandard der Kinder ist, da sie 
selbst zum Lebensunterhalt nichts beitragen können, 
unter Zugrundelegung des in Österreich üblichen Exi­
stenzminimums und unter Anwendung entsprechender Ge­
wichtungsfaktoren zu sichern. 

Das "Gießkannensystem" (z. B. Schulbuchaktion, Schüler­
und Seniorenfreifahrten, Verbilligungsaktionen) ist 
zu Gunsten einer gezielten Subjekt förderung auf Grund 
der Einkommenslage schrittweise abzubauen. 

Freiwillige betriebliche Sozialzulagen sind steuer­
frei zu stellen. 

Gegen die zunehmende Verschuldung sind wirksame Vorkeh­
rungen unter der Mitwirkung des Kreditapparates einzu­
führen. 

Das Pfändungsrecht ist in der Weise zu modifizieren, 
daß es den Gepfändeten nicht schlechter stellt als 
den Sozialhilfeempfänger. 

Die Sozialhilfe ist auf die realen Lebenshaltungsko­
sten auszurichten und soll bei wirtschaftlicher Ent­
scheidungsschwäche verstärkt in Sachleistungen ge­
währt werden. 

J.J Zur Wohnungssituation: 

Die Wohnungskosten sind besonders für einkommensschwache 
familien unverhältnismäßig hoch. 
Familiengerechtes Wohnen mit ausreichender und leicht zu­
gänglicher Spielmöglichkeit für Kinder sowie weitere Woh­
nungen in erreichbarer Nähe für die ältere oder die nach­
folgende Generation sind zu bauen. Diese sollten auch im 
Rahmen der Wohnbauförderung flexibler gefördert werden. 
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Auch der Kauf von Altbauwohnungen bzw. von alten Eigen­
heimen sollte in die Wohnbau förderung einbezogen werden. 

Die Mietengesetzgebung müßte derart verändert werden, 
daß die vielen leerstehenden Wohnungen zur Vermietung 
angeboten werden. Dadurch könnte die Nachfrage nach Woh­
nungen rascher gedeckt und die Mieten gesenkt werden. 
Der Gefahr von Auswüchsen könnte durch Mietenobergrenzen 
begegnet werden. 

Die Vergebührung der Mietverträge, die üblicherweise zu 
Lasten des Mieters geht, ist abzuschaffen. 

Die Mietzinsbeihilfe, die bisher in den meisten Bund�s­
ländern nur für geförderte Wohnungen möglich ist, sollte 
nach dem Beispiel Vorarlbergs auch für frei finanzierte 
Wohnungen gegeben werden. 

Die Betriebskosten sollten in bestimmten Situationen in 
diese Mietzinsbeihilfe einbezogen werden. (Siehe: Hei­
zungskostenbeitrag für Ausgleichszulagenempfänger)

-
.

---

4. Vorschlag zur Festlegung des Existenzminimums der Kinder 
unter Verwendung der Gewir.htungsfaktoren (IFES): 

1. E rwar.hsener . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . • . . 1 
weitere 
19 - 21 
16 - 18 
11 - 15 

7 - 10 
4 - 6 
0 - 3 

Erwachsene ab 21 Jahren • • • • • . . • . • • . • . •  0,7 
Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,8 
Jahre . · · ·  . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 t 7 
Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,65 
Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,55 
Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,38 
Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  0,33 
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